
 

  1 

GR, AM, ZAV | 05. Dezember 2018 |  

Referentenentwurf des BMI zu einem 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz  
(Stand 26. November 2018) 
 

Stellungnahme 

Das Wichtigste in Kürze 
 

 

● Der Gesetzentwurf greift wesentliche Aspekte des Eckpunktepapiers der 
Bundesregierung auf. Auch zentrale Vorschläge der von Vorstand und Ver-
waltungsrat der BA beauftragten Arbeitsgruppe Erwerbsmigration finden eine 
Entsprechung in dem Referentenentwurf.  Dies betrifft insbesondere zwei 
Punkte, die im Eckpunktepapier der Bundesregierung noch nicht enthalten 
waren: Die Zentralisierung bestimmter Zuständigkeiten für die Erwerbsmigra-
tion bei spezialisierten Ausländerbehörden und die gesetzliche Verankerung 
von Partnerschaftsabkommen mit bestimmten Ländern in Form von Vermitt-
lungsabsprachen zur Einreise und Beschäftigungsaufnahme in Deutschland 
noch vor Durchführung des Anerkennungsverfahrens.  

● Der Gesetzentwurf geht damit insgesamt in die richtige Richtung. Er wird 
grundsätzlich begrüßt. 

● An vielen relevanten Stellen arbeitet der Gesetzentwurf mit unbestimmten 
Rechtsbegriffen, die einerseits der Präzisierung durch Weisungen bedürfen. 
Andererseits bergen sie die Gefahr, dass der BA u.a. bei der Auslegung 
Prüfaufgaben übertragen werden, die von der BA in der Praxis nicht wirksam 
umgesetzt werden können. 

● Die Umsetzung erfordert einen hohen Anpassungsaufwand, vor allem bei den 
bestehenden IT-Fachanwendungen und Datenschnittstellen. Je nachdem, 
wann das Gesetz im Bundesgesetzblatt verkündet wird, kann der dann be-
ginnende Übergangszeitraum von 6 Monaten bis zum Inkrafttreten zu kurz 
sein, um alle erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.  
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1 Sachstand  
Der Gesetzentwurf soll am 19. Dezember 2018 vom Kabinett verabschiedet wer-
den. Aufgrund des engen Zeitplans wurde die Beteiligung der Länder und Ver-
bände parallel zur noch nicht abgeschlossenen Ressortabstimmung eingeleitet. 
Anlässlich der ersten Anhörung der Länder und Verbände am 30. November 
2018 hat das BMI mitgeteilt, dass der Gesetzentwurf noch weitere Änderungen 
erfahren kann.   
Die Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit (BA) beschränkt sich auf die 
aus BA-Sicht wesentlichen Punkte. Sie bezieht sich auf den vom BMI im Beteili-
gungsverfahren zugeleiteten Referentenentwurf mit Stand vom 26. November 
2018 und auf weitere vom BMAS übermittelte Änderungsvorschläge. 

2 Wesentliche Inhalte und Bewertung 

2.1 Allgemeines 

Der Gesetzentwurf greift wesentliche Punkte des Eckpunktepapiers auf und geht 
teilweise darüber hinaus (z.B. bei der Etablierung eines beschleunigten Verfah-
rens bei zentralisierten Ausländerbehörden s.u.). Damit werden teilweise auch 
Vorschläge der Arbeitsgruppe Erwerbsmigration von Vorstand und Verwaltungs-
rat der BA adressiert. Besonders zu begrüßen ist die Umsetzung der Vorschläge 
der Arbeitsgruppe Erwerbsmigration der BA zur Einrichtung zentraler Ausländer-
behörden und zur Schaffung von Partnerschaftsabkommen über entsprechende 
bilaterale Vermittlungsabsprachen mit ausgewählten Ländern. Der Gesetzentwurf 
wird daher von der BA prinzipiell begrüßt. Nicht im Gesetzentwurf enthalten sind 
wesentliche Maßnahmen zur Erleichterung der Fachkräftegewinnung im Ausland, 
die im Eckpunktepapier der Bundesregierung und auch im Papier der Arbeits-
gruppe Erwerbsmigration der BA benannt und in der Praxis nötig sind, wie z.B. 
Maßnahmen zur verstärkten Sprachförderung im Ausland und zur Etablierung 
von e-Governmentlösungen zur Beschleunigung von Verfahren im Zuwande-
rungsprozess. Diese sollen in weiterführenden Arbeitsgruppen der beteiligten 
Ressorts erarbeitet werden. Die BA geht davon aus, dass sie in die Arbeit dieser 
Arbeitsgruppen einbezogen wird, um ihre operative Erfahrung hier einzubringen. 
 
Das Ziel einer klaren, kompakten und übersichtlichen Regelung wird aus Sicht 
der BA nur eingeschränkt erreicht. Der Gesetzentwurf arbeitet mit vielen Verwei-
sen. Durch Einfügung zahlreicher Vorschriften in den weiter bestehenden Rah-
men des Aufenthaltsgesetzes wird es künftig viele „-a, -b, -c“ Regelungen geben 
(z.B. § 16 a bis § 16f, § 18a bis § 18f, § 19a bis § 19f AufenthG).  
 
Der Gesetzentwurf enthält an vielen Stellen unbestimmte Rechtsbegriffe, die 
dem nötigen Mehr an Transparenz über Anforderungen im Einreiseprozess ent-
gegenstehen. So sieht z.B. der neue §16d Abs. 3 AufenthG die Möglichkeit vor, 
im Rahmen eines Aufenthalts zum Zweck der Anerkennung der ausländischen 
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Berufsqualifikation eine qualifizierte Beschäftigung auszuüben, wenn zur Fest-
stellung der Gleichwertigkeit schwerpunktmäßig Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten in der betrieblichen Praxis und theoretische Kenntnisse „nicht in we-
sentlichem Umfang“ fehlen.  
 
Insofern wird der Erfolg des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes auch wesentlich 
von der Umsetzung in der Praxis abhängen. Gelingen kann das nur, wenn recht-
zeitig zum Inkrafttreten des Gesetzes Anwendungshinweise bzw. Fachliche Wei-
sungen zur Verfügung stehen. Für ein reibungsloses Verfahren und zur künftigen 
Vermeidung von Doppelprüfungen wäre es wichtig, dass die wesentlichen Rege-
lungswerke (Fachliche Weisungen der BA, Anwendungshinweise des BMI und 
Visumhandbuch des Auswärtigen Amtes) gut aufeinander abgestimmt werden. 
Es ist nachvollziehbar, dass nicht alle Verfahrensfragen kleinteilig gesetzlich ge-
regelt werden können. Insofern sollte sichergestellt werden, dass aus rechtzeitig 
zur Verfügung stehenden Anwendungshinweisen/Weisungen eindeutig hervor-
geht, welche Behörde für welche Prüfung zuständig ist und welche Unterlagen 
von welcher Behörde angefordert werden.       

2.2 Einzelne für die BA wesentlichen Aspekte 

• Arbeitsmarktzugang für Fachkrafttätigkeit 

Die Zuwanderung wird für ausländische Fachkräfte mit einer qualifizierten Aus-
bildung in allen Ausbildungsberufen geöffnet. Die Begrenzung auf Engpassberu-
fe nach der Positivliste wird abgeschafft. Nach wie vor ist für die Zuwanderung 
von Fachkräften neben einer Arbeitsplatzzusage grundsätzlich die volle Aner-
kennung der Gleichwertigkeit des Berufsabschlusses erforderlich. Bei der Zu-
wanderung von Fachkräften wird im Grundsatz auf die Vorrangprüfung verzich-
tet. Mit einer Änderung der Beschäftigungsverordnung kann das BMAS aber 
kurzfristig regeln, dass die Vorrangprüfung in Bezirken mit überdurchschnittlicher 
Arbeitslosigkeit oder für bestimmte Berufe beibehalten bzw. wiedereingeführt 
wird. Der grundsätzliche Verzicht auf die Vorrangprüfung könnte sich jedenfalls 
dann als kritisch erweisen, wenn sich der Arbeitsmarkt durch einen plötzlichen 
Konjunktureinbruch verschlechtert. Nach bisheriger Rechtslage erfolgt die Vor-
rangprüfung bei Fachkräften nur bei der Beschäftigung von Akademikern, die die 
Voraussetzungen für die Blaue Karte EU nicht erfüllen (§ 2 Abs. 3 BeschV). Zu 
Ablehnungen wegen Vorrangprüfung kommt es dabei wegen der guten Arbeits-
marktsituation nicht in nennenswerter Anzahl. Insofern wird die Abschaffung der 
Vorrangprüfung in der Praxis im Wesentlichen keine sichtbaren Auswirkungen 
haben. 

Beschäftigung mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen in ausge-
wählten Engpassberufen 

Nach dem neuen § 6 BeschV soll die Beschäftigung in Berufen auf dem Gebiet 
der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie in weiteren ausgewähl-
ten Berufen ohne Nachweis der Gleichwertigkeit möglich sein, wenn der Auslän-
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der eine durch mindestens fünfjährige Berufserfahrung nachgewiesene ver-
gleichbare Qualifikation und ausreichende deutsche Sprachkenntnisse nachwei-
sen kann. Nach aktuellem Stand des Gesetzentwurfs sollen die betroffenen Be-
rufe außerhalb des IT-Bereichs in einer Anlage zu § 6 BeschV definiert werden. 
Ob die Regelung zu den weiteren ausgewählten Berufen so im Gesetzentwurf 
verbleiben soll und ob die betroffenen Berufe noch in einer Anlage definiert wer-
den, war bei Anhörung am 30. November 2018 noch unklar.   
Aus Sicht der BA wirft diese Regelung zumindest folgende Fragen auf: 
- Bei den Prüfzuständigkeiten dürfen der BA keine Prüfaufgaben übertragen 

werden, die von der BA nicht seriös erfüllt werden können. Die ausgeprägten 
berufspraktischen Kenntnisse müssen z.B. durch einschlägige theoretische 
Schulungen und einschlägige Prüfungen nachgewiesen werden. Wenn dies 
in die Prüfzuständigkeit der BA fallen sollte, müsste rechtzeitig vor Inkrafttre-
ten am besten durch Weisung eindeutig geklärt sein, ob die BA diese Nach-
weise in deutscher Übersetzung anfordern kann.  

- Durch Weisung müsste z.B. auch definiert werden, was „ausreichende“ deut-
sche Sprachkenntnisse sind, in welchen begründeten Einzelfällen bei Tätig-
keiten im IT-Bereich auf den Nachweis von Deutschsprachkenntnissen ver-
zichtet werden kann und wie die ausreichenden Sprachkenntnisse geprüft 
werden sollen.  

- Bei Tätigkeiten außerhalb des IT-Bereichs (§ 6 Abs. 2 BeschV n.F.) ist die 
Regelung nach dem bislang vorliegenden Referentenentwurf an eine Ver-
pflichtungserklärung des Arbeitgebers gebunden. Dieser muss sich verpflich-
ten, für bis zu 12 Monate für den Lebensunterhalt aufzukommen, falls aus-
ländische Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht 
rechtzeitig ausreisen. Ein Missbrauch wird dadurch zwar vermieden. Ande-
rerseits ist aber vor diesem Hintergrund davon auszugehen, dass die Rege-
lung kaum genutzt werden wird. Dies zeigen die Erfahrungen mit dem aktuel-
len § 17 b AufenthG (Studienfachbezogenes Praktikum EU). Die Verpflich-
tungserklärung soll nur von Arbeitgebern außerhalb des IT-Bereichs verlangt 
werden. Aus Sicht der BA stellt dies eine Benachteiligung von Handwerkbe-
trieben dar und dürfte insbesondere auch kleinere und mittlere Unternehmen 
benachteiligen. 

- Sollte die Regelung zu den weiteren Berufen außerhalb der IT-Branche im 
Gesetzentwurf verbleiben, ist unklar, nach welchen Kriterien diese Berufe 
ausgewählt werden sollen. 

• Vermittlungsabsprachen zur Anerkennung ausländischer Berufsqua-
lifikationen 

Besonders erfreulich ist, dass der Gesetzentwurf den Vorschlag der Arbeitsgrup-
pe Erwerbsmigration von Vorstand und Verwaltungsrat der BA aufgreift, spezielle 
Partnerschaftsabkommen für die Erwerbsmigration durch entsprechende Vermitt-
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lungsabsprachen der BA mit bestimmten Ländern mit geeigneten Ausbildungs-
strukturen zu ermöglichen (neuer §16d AufenthG).  
Aus Sicht der BA könnte die Überschrift des neuen § 2 BeschV zur Klarstellung 
ergänzt werden. Es handelt sich ausschließlich um Vermittlungsabsprachen zur 
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Es wird begrüßt, dass die 
Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Anerkennung ausländischer Berufsqualifi-
kationen künftig um sechs Monate und damit auf eine Höchstdauer von bis zu 
zwei Jahren verlängert werden kann (§ 16 d Abs. 1 AufenthG neue Fassung). 
Positiv zu werten ist die Regelung, dass das Anerkennungsverfahren auf Grund-
lage einer Vermittlungsabsprache auf bis zu 3 Jahre verlängert werden kann.  
 

• Zentralisierte Ausländerbehörden, erleichtertes Verfahren 

Die von der Arbeitsgruppe Erwerbsmigration der BA geforderte Einrichtung zent-
raler Ausländerbehörden in jedem Bundesland für Aufenthaltstitel zum Zwecke 
der Beschäftigung, der Arbeitsplatz- sowie der Ausbildungs- und Studienplatzsu-
che wird ebenso begrüßt wie die Einführung eines beschleunigten Fachkräftever-
fahrens (§ 81a AufenthG). Wegen zu erwartender Effizienzgewinne, der Skalie-
rungseffekte und der Vereinheitlichung der Entscheidungspraxis ist dies aus 
Sicht der BA grundsätzlich positiv.  
Nach dem Gesetzentwurf soll die Regelung zur Einrichtung der zentralisierten 
Ausländerbehörden in § 71 Abs. 1 Satz 3 AufenthG keine Verfahrensregelung 
darstellen, sondern eine nicht verpflichtende Organisationsregelung. Aus diesem 
Grund ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nach diesem Referententurf auch 
nicht von der Zustimmung des Bundesrats abhängig. Die Einrichtung dieser Be-
hörden und Prozesse ist mit einem hohen Umstellungsaufwand verbunden. Da-
her ist es wichtig, darauf hinzuwirken, dass alle Länder der Empfehlung folgen, 
um uneinheitliche Organisationsstrukturen zu vermeiden und eine möglichst ein-
heitliche, transparente Anwendungspraxis zu erreichen.  
Zumindest für die Umsetzung in der Praxis sollte auch geprüft werden, ob neben 
den Arbeitgebern auch die BA / ZAV ohne Rechtsänderung die Möglichkeit hat, 
für von ihr vermittelte Bewerber/innen entsprechende Absprachen für beschleu-
nigte Verfahren mit den zentralen Ausländerbehörden zu treffen.    
 

• Vereinfachung und Beschleunigung von Anerkennungsverfahren 
ausländischer Abschlüsse 

Der Gesetzentwurf adressiert lediglich mit Blick auf die o.g. beschleunigten 
Fachkräfteverfahren die bisherige Problematik langwieriger und komplexer Aner-
kennungsverfahren. Es ist nicht davon auszugehen, dass hiermit allein diese 
Hürde ganz grundsätzlich spürbar reduziert wird. Die im Eckpunktepapier ange-
kündigte Schaffung einer Zentralen Servicestelle Anerkennung für die Beantra-
gung aus dem Ausland, die die Arbeitsgruppe Erwerbsmigration von Vorstand 
und Verwaltungsrat der BA gefordert hat, wird in dem Gesetzentwurf noch nicht 



RefE des BMI zu einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz (Stand 26. November 2018) 

 
 

GR, AM, ZAV  6 

bezüglich Zuständigkeit und Aufgabenspektrum konkretisiert. Zumindest aber 
wird im Zusammenhang mit dem beschleunigten Fachkräfteverfahren in § 81a 
Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 AufenthG eine Zentrale Servicestelle für die Anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse erwähnt. 
 

• Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche 

Der Gesetzentwurf beinhaltet auch Regelungen, um eine Ausbildungsplatzsuche 
und die Arbeitsplatzsuche für beruflich Qualifizierte zu ermöglichen. Dies ist prin-
zipiell zu begrüßen und wird auch im Papier der Arbeitsgruppe Erwerbsmigration 
der BA gefordert. Allerdings werden für beide Aufenthaltstitel die Zugangshürden 
recht hoch angesetzt (z.B. für Ausbildungsplatzsuche neben eigenständiger Le-
bensunterhaltssicherung und Sprachkenntnissen auch Nachweis eines Ab-
schlusses einer deutschen Schule im Ausland bzw. eines ausländischen Ab-
schlusses, der einem deutschen Abschluss gleichgestellt ist). Im Zusammenhang 
mit der Arbeitsplatzsuche soll eine Verordnungsermächtigung eingeführt werden, 
wonach das BMAS durch Rechtsverordnung Berufe festlegen kann, in denen die 
Möglichkeit zur Arbeitsplatzsuche nicht bestehen soll. Auch wenn das BMAS von 
dieser Ermächtigung zunächst keinen Gebrauch machen sollte und für die Fest-
legung solcher Berufe durch Rechtsverordnung die Zustimmung des Bundesrats 
erforderlich wäre, kann diese Regelung den durch die hohen Anforderungen oh-
nehin eingeschränkten Nutzerkreis zumindest theoretisch noch mehr einschrän-
ken. Die Wahrnehmung der Verordnungsermächtigung würde bedeuten, dass ein 
neues bürokratisches Instrument (Negativliste) eingeführt wird, das in einem 
aufwändigen Verfahren gepflegt werden muss. Die Verordnungsermächtigung 
zur Einführung einer Ausnahmeregelung steht auch der Zielsetzung von mehr 
Transparenz und Verständlichkeit der gesetzlichen Grundlagen bei Zuwande-
rungsinteressierten und Arbeitgebern entgegen.  
 

• Keine Regelungen zu Strukturen und Finanzierung von Deutschkur-
sen und Übernahme von Anerkennungskosten 

Anders als im Eckpunktepapier avisiert sind zu diesen Punkten im Gesetzentwurf 
keine Regelungen enthalten. Es besteht aber weiterhin ein Bedarf nach derarti-
gen Regelungen, weil aufwändige und kostenintensive Anerkennungsverfahren 
und fehlende Deutschkenntnisse immer noch wesentliche Hürden der Fachkräf-
tezuwanderung darstellen. Die BA begrüßt, dass zur Ausgestaltung dieser wich-
tigen Punkte entsprechende Arbeitsgruppen eingesetzt werden sollen und bietet 
an, hier ihre operativen Erfahrungen umfassend einzubringen. 
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• Einreisemöglichkeit zur Durchführung eines Deutschkurses nach 
der Deutschsprachförderverordnung (DeuFÖV) 

Es wird die Möglichkeit geschaffen, nach der DeuFÖV einen Sprachkurs zur 
Vorbereitung einer Berufsausbildung durchzuführen. Für diesen vorbereitenden 
Deutschkurs darf eine Person aus einem Drittstaat in das Bundesgebiet einreisen 
(§ 16a Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 DeuFÖV.) Diese Regelung 
ist zu begrüßen, weil gute Deutschkenntnisse wesentliche Voraussetzung zur 
Durchführung einer Berufsausbildung sind.  
 

• Weitere Hinweise zu den Änderungen in AufenthG und BeschV 

- Die Abschnitte im Aufenthaltsgesetz zur Bildungs- und Erwerbsmigration 
werden komplett neu strukturiert. Viele Rechtsgrundlagen werden in einen 
neuen Paragraphen verschoben und teilweise neu formuliert, ohne dass sich 
in der Sache inhaltliche Änderungen ergeben. Dies erfordert erheblichen Um-
setzungsaufwand, der sich in der Praxis aber nicht in entsprechendem Aus-
maß auf die Erwerbsmigration auswirken wird. Beispiele: Die Vorschrift zur 
ICT-Karte § 19b AufenthG wird zu § 19 AufenthG. In der Beschäftigungsver-
ordnung wird künftig nicht mehr aufgeführt, in welchen Fällen die Zustimmung 
ohne Vorrangprüfung erfolgt, sondern in welchen Fällen sie mit Vorrangprü-
fung erfolgt.      

- Nach Informationen des BMAS soll der Gesetzentwurf noch weitere Ände-
rungen erfahren, mit denen u.a. neue Prüfaufgaben auf die BA übertragen 
werden sollen. Dabei sollte beachtet werden, dass am meisten Planbarkeit 
und Transparenz erreicht wird, wenn das gleiche Dokument nur einmal und 
möglichst immer bei der gleichen Behörde vorgelegt werden muss. Um zu 
vermeiden, dass das gleiche Dokument mal bei der einen und mal bei der 
anderen Behörde vorgelegt werden muss, sollten Prüfzuständigkeiten grund-
sätzlich nur für solche Tatbestandsmerkmale bei der BA liegen, für die immer 
eine Zustimmung der BA erforderlich ist. Das wäre zum Beispiel nicht der 
Fall, wenn die BA das Vorliegen der Berufsausübungserlaubnis prüfen müss-
te. Bei Ärzten ist z.B. keine Zustimmung der BA erforderlich, wenn sie die Vo-
raussetzungen für die zustimmungsfreie Blaue Karte EU mit der oberen Ge-
haltsgrenze erfüllen.    

- Nach dem Wortlaut des neuen § 39 Abs. 4 AufenthG hat der Arbeitgeber der 
BA „für die Erteilung der Zustimmung“ Auskunft zu erteilen. Entgegen dem 
bisherigen Wortlaut lässt die Regelung nicht mehr klar erkennen, dass die 
Auskunftspflicht des Arbeitgebers auch nach einer erteilten Zustimmung be-
steht. Die Erläuterungen im Begründungsteil legen nahe, dass es auch wei-
terhin ein nachgelagertes Auskunftsrecht geben soll, das der BA präventive 
Missbrauchskontrollen ermöglicht. Eindeutig ist das aber nicht. Hier wäre zur 
Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten ein klarerer Wortlaut in Anlehnung an 
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die bestehende Regelung zur nachgelagerten Auskunftspflicht (§ 39 Abs. 2 S. 
3 AufenthG a.F.) sinnvoll.  

- Es soll ein neuer Versagungsgrund (§ 40 Abs. 3 Nr. 7 AufenthG) eingeführt 
werden. Danach kann die BA ihre Zustimmung versagen, wenn der inländi-
sche Unternehmensteil hauptsächlich zu dem Zweck gegründet wurde, die 
Einreise und den Aufenthalt von Ausländern zu erleichtern. Die BA führt im 
Arbeitsmarktzulassungsverfahren ausschließlich ein „Papier-Prüfverfahren“ 
durch. Auch die Arbeitgeber-Services der örtlichen Arbeitsagenturen haben 
keine Möglichkeiten der Vorort-Recherche. Daher stellt sich die Frage, ob die 
„auf dem Papier stehende“ Vorschrift in der Praxis überhaupt sinnvoll umge-
setzt werden kann. 

- Die Regelung zur Beschäftigungsduldung § 60c AufenthG neu wird begrüßt 
ebenso wie die Anpassung des § 25b AufenthG für Geflüchtete und ihre An-
gehörigen, die in einen legalen Aufenthalt wechseln können, wenn sie zwei 
Jahre im Besitz einer Beschäftigungsduldung nach der Regelung des neuen 
§ 60c AufenthG waren. Auch begrüßt wird die Erleichterung beim neuen § 
19d AufenthG (bisher § 18a Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete), 
indem nicht mehr darauf abgestellt wird, dass die geflüchtete Person über ei-
ne berufliche Qualifikation als Fachkraft verfügen muss, sondern künftig da-
rauf abgestellt wird, dass eine qualifizierte Beschäftigung ausgeübt wird.  

- Der Referentenentwurf des BMAS zur 5. Verordnung zur Änderung der Be-
schV wird grundsätzlich begrüßt. Insbesondere wird auch die Vereinheitli-
chung der Regelungen zu Führungskräften und Leitenden Angestellten (neu-
er § 3 BeschV) befürwortet. Bei Unternehmensspezialisten nach Nr. 3 wird 
aufgrund des Wortlauts („für eine qualifizierte Beschäftigung in einem im In-
land ansässigen Unternehmen“) davon ausgegangen, dass ein inländisches 
Beschäftigungsverhältnis begründet werden muss. Für eine rechtssichere 
Anwendung in der Praxis wäre ein klarerer Wortlaut insbesondere auch bei 
den leitenden Angestellten und vertretungsberechtigten Personen wün-
schenswert, ob auch Fälle der Entsendung umfasst sein sollen. 

- Vor dem Hintergrund, dass es in der Praxis bei Au Pair-Beschäftigungen im-
mer wieder zu Problemen kommt, wäre überlegenswert, ob eine Änderung 
des § 12 BeschV im Hinblick auf die Zustimmungsfreiheit mit geregelt werden 
könnte. Bei Au Pair-Tätigkeiten führt die BA keine Arbeitsmarktprüfung durch. 
Sie prüft in einem reinen „Papierverfahren“ nur im Vorfeld einer Zustimmung 
den Au Pair-Vertrag. Dies kann von den Auslandsvertretungen bzw. Auslän-
derbehörden gleichermaßen geleistet werden. Die tatsächlichen Verhältnisse 
in der Gastfamilie können von den AMZ-Teams der BA nicht prüft werden, da 
weder die Gastfamilie noch das Au Pair bei der BA vorstellig werden. Die in 
einem rein administrativen Verfahren erteilte Zustimmung der BA ist nicht ge-
eignet, einen wirksamen Schutz von Au Pairs zu gewährleisten.   

- Die Begründung des Gesetzentwurfs zu Artikel 35 (Änderung der Beschäfti-
gungsverordnung), dort zu Nummer 3 enthält auf Seite 131 im letzten Absatz 
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einen redaktionellen Fehler. Dort heißt es, „Damit wird sichergestellt, dass die 
Regelung missbraucht wird,“. Es muss bestimmt heißen, „Damit wird sicher-
gestellt, dass die Regelung nicht missbraucht wird,“.        

    

Hinweis zur Änderung des SGB III 

- Bislang ist bei Auskünften im Zusammenhang mit der Beschäftigung auslän-
discher Arbeitnehmer lediglich die unrichtige Auskunftserteilung bußgeldbe-
wehrt. Mit der Änderung des § 404 Abs. 2 Nr. 5 SGB III werden künftig auch 
die „nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig“ gemachten Angaben von Arbeit-
gebern bußgeldbewehrt. Nicht vollständig gemachte Angaben sollen nach der 
Gesetzesbegründung (Teil B, zu Artikel 2, Nummer 3, Buchstabe b, Doppel-
buchstabe cc) unter „nicht richtig“ gemachten Angaben subsumiert werden. 
Gerade im Vergleich zu den anderen Tatbeständen des § 404 Abs. 2 SGB III 
könnte sich dennoch die Frage stellen, ob bei § 404 Abs. 2 Nr. 5 SGB III 
durch den abweichenden Verzicht auf die Variante „nicht vollständig“ etwas 
Anderes gemeint oder gewollt ist. Um keinen Interpretationsspielraum zu las-
sen, würde eine Aufnahme der Tatbestandsvariante „nicht vollständig“ der 
Klarstellung dienen. Die Erweiterung der Bußgeldnorm ist im Hinblick darauf, 
dass entsprechende Bußgeldnormen für andere Auskunftspflichten (z.B. im 
Zusammenhang mit dem Bezug von Alg, Kug, Insg oder Leistungen nach 
dem SGB II) immer die nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig und nicht vollstän-
dig erteilte Auskunft bußgeldbewehrt ist, logisch und konsequent. Zur Ver-
meidung von Missverständnissen sollte der Begründungstext redaktionell 
richtiggestellt werden. Die Formulierung erweckt den Eindruck, § 39 Abs. 4 
AufenthG beinhalte die Bußgeldnorm. Entweder muss die korrekte Bußgeld-
norm § 404 Abs. 2 Nr. 5 SGB III zitiert werden. Oder der Satz muss umge-
stellt werden („…zu denen auch nicht vollständige Auskünfte nach § 39 Abs. 
4 zählen, mit einem Bußgeld belegt werden…“). 

2.3 Inkrafttreten 

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll 6 Monate nach der Verkündung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft treten. In Anbetracht der aufwändigen Vorbereitungs-
arbeiten ist es wichtig, dass allen betroffenen Behörden ausreichend Zeit ver-
bleibt für IT-Anpassung, organisatorische Maßnahmen und fachlich-inhaltliche 
Vorbereitung. Im Aufenthaltsgesetz werden die Vorschriften zur Erwerbsmigrati-
on komplett umstrukturiert und an vielen Stellen neu formuliert. Es verschieben 
sich fast alle für die BA relevanten Rechtsgrundlagen in andere Paragraphen. In 
der Beschäftigungsverordnung war bisher geregelt, wann die Vorrangprüfung 
nicht erforderlich ist. Künftig gilt der Grundsatz, dass die Zustimmung der BA 
ohne Vorrangprüfung erfolgt, außer es steht in der Beschäftigungsverordnung, 
dass die Zustimmung mit Vorrangprüfung erfolgt. Die neuen Formulierungen und 
die Umstrukturierung in Aufenthaltsgesetz und Beschäftigungsverordnung erfor-
dern einen immensen Umstellungsaufwand. Die IT-Architektur mit Schnittstellen 
zu anderen Behörden muss grundlegend umgebaut werden. Wegen der Ver-
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schiebung fast aller wesentlichen Aufenthaltstitel in neue Vorschriften müssen 
sämtliche Vorlagenschreiben und viele Vordrucke angepasst werden. Der zeitli-
che und finanzielle Aufwand ist so hoch, dass er innerhalb der Linienarbeit nicht 
leistbar ist. 
 
Die von den Arbeitsmarktzulassungs-Teams der BA genutzte Fachanwendung 
(ZUWG) wurde mit dem Zuwanderungsgesetz 2005 eingeführt. Seitdem musste 
die Fachanwendung durch zahlreiche Rechtsänderungen bereits viele Male gro-
ßen technischen Anpassungen unterzogen werden. Mit dem Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz sind so umfangreiche IT-Anpassungen erforderlich, dass diese in 
der bestehenden Fachanwendung technisch nicht mehr möglich sind. Wegen der 
Vielzahl früherer Anpassungen sind die Grenzen des technisch Machbaren er-
reicht. Insofern muss für das Zustimmungsverfahren der BA eine neue Software-
lösung gefunden werden. Dabei muss die technische Datenschnittstelle zum Por-
tal des Bundesverwaltungsamts (BVA) angepasst werden. Auch auf BVA-Seite 
sind technische Anpassungen an der Datenschnittstelle notwendig.   
Dafür benötigt die BA auf jeden Fall einen Zeitraum von ca. einem Jahr.     
 

2.4 Aufwände für die statistische Messung 

Hinsichtlich der statistischen Berichterstattung ist von hohen technischen Auf-
wänden auszugehen (Datenerhebung, Datenauswertung). Auch das im Gesetz-
entwurf avisierte Monitoring ist aus Sicht der BA nicht präzise genug beschrie-
ben. Die im Referentenentwurf angesprochenen „Arbeitsmarktprognosen“, die 
den Arbeitskräftebedarf prognostizieren sollen, sind aus Sicht der BA kaum mög-
lich.  

3 Fazit 
Der Gesetzentwurf greift wesentliche Aspekte des Eckpunktepapiers und aus 
dem Papier der Arbeitsgruppe Erwerbsmigration der BA auf. Er geht damit ins-
gesamt in die richtige Richtung. Es kann derzeit aber nicht abgeschätzt werden, 
ob und in welchem Maße durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz die Rah-
menbedingungen für die Gewinnung und Vermittlung ausländischer Fachkräfte 
durch die BA / ZAV spürbar verbessert werden. Diese werden zum einen maß-
geblich von der Umsetzung durch die zuständigen Stellen im In- und Ausland 
bestimmt. Zum anderen kommt einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
den Spracherwerb sowie zur Durchführung des Anerkennungsverfahrens eine 
zentrale Bedeutung zu. In der Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgeset-
zes muss auf die Präzisierung unbestimmter Rechtsbegriffe und eine gute Ab-
stimmung von Zuständigkeiten und Verfahrensfragen hingewirkt werden. Schnitt-
stellen und konkrete Aufgabenportfolios müssen klar definiert und auch an-
schlussfähige IT-technische Voraussetzungen geschaffen werden, um Doppelar-
beiten zu vermeiden und den Einstieg in ein „integriertes Erwerbsmigrationsma-
nagement“ zu ermöglichen. Ziel muss sein, dass die Antragstellung, Antragsbe-
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arbeitung sowie der Dokumentenaustausch zwischen den beteiligten Behörden 
möglichst vollständig digital erfolgen kann. Vor allem ist es wichtig, dass bei ei-
nem Aufgabenzuwachs im Rahmen des Arbeitsmarktzulassungsverfahrens keine 
Prüfaufgaben auf die übertragen werden, die nicht wirksam geleistet werden 
können und zu keiner Verfahrensbeschleunigung führen.  
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